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Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 
Änderungsbez.: ZRK 81 „Gemeindebedarf Kita/Schulstraße“ 
Änderungsbereich: Gemeinde Fuldabrück 
Beteiligung der Behörden und TöB gemäß § 4 (1) Baugesetzbuch (BauGB) 
Ihr Schreiben vom 01. September 2023 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der Beteiligung der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange gebe ich meine 

Stellungnahme zu den o.g. Bauleitplanungen ab. Die Stellungnahme beinhaltet die Belange der 

integrierten Siedlungs- und Verkehrsplanung und die der betroffenen Straßenbaulastträger. Von der 

gleichzeitig durchgeführten öffentlichen Auslegung habe ich Kenntnis genommen.  

 

Die Änderung des Flächennutzungsplans beabsichtigt die planungsrechtliche Grundlage für den 

Neubau einer Kindertagesstätte mit zugehörigen Freianlagen am südlichen Siedlungsrand von 

Dennhausen/Dittershausen zu schaffen. 

 

Die Gemeinde Fuldabrück stellt parallel den Bebauungsplan Nr. 44 „Kindertagesstätte“ auf. Die 

Erschließung erfolgt über die Gemeindestraße „Schulstraße“.  

 

Grundsätzliche Bedenken bestehen seitens Hessen Mobil nicht gegen das Vorhaben. 

 

Hinweis 

 

 Erforderliche Schutzmaßnahmen gegen Verkehrsemissionen der tangierenden Straßen (K 

16) des überörtlichen Verkehrs sind vom Träger der Bauleitplanung zu prüfen und ggf. 

festzusetzen. 

 

Ich bitte darum, mir den Beschluss der Gemeindevertretung und eine Kopie des gültigen 

Flächennutzungsplans zuzusenden. 
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Mit freundlichen Grüßen 

im Auftrag 

 
 

 

Hinweis: Der Veröffentlichung personenbezogener Daten wird widersprochen. Daher bitte ich Sie, 

personenbezogene Daten vor der Veröffentlichung unkenntlich zu machen. 
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Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel 
Änderungsbezeichnung: ZRK 81 "Gemeinbedarf Kita Schulstraße" 
Änderungsbereich: Dennhausen/Dittershausen, Fuldabrück 

- Stellungnahme als Träger öffentl. Belange gem. § 4 (1) BauGB - 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
vom Kreisausschuss des Landkreises Kassel werden folgende Anregungen und/oder 
Hinweise vorgebracht: 
 

Aus Sicht des FB 63 – Bauen und Umwelt –Naturschutzbehörde 

Der o. a. Bauleitplanung stehen mit dem Stand der Planung vom 14.06.2023 aus Sicht 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege keine grundsätzlichen Bedenken entge-
gen. 

Kompensation 

Der entstehende Eingriff kann auf dem Grundstück Flur 4 FlSt. 27 durch die angege-
bene Maßnahme „Anpflanzung heimischer standortgerechter Gehölze“ mit einem Flä-
chenumfang von 2.430 m² vollumfänglich kompensiert werden.  

Die Gehölze sind fachgerecht zu pflegen, zu einer geschlossenen überkronten Struktur 
zu entwickeln und dauerhaft zu erhalten. 

Artenschutz 

Es sind keine artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände des § 44 Abs. 3 BNatSchG 
(Schutz von Fortpflanzungs- und Ruhestätten) zu erwarten. 



 
Seite 2 von 2 

 

Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 BNatSchG (Tötungs- und Schädigungsverbot) las-
sen sich vermeiden, indem folgendes beachtet wird: 

Erschließungsmaßnahmen und Baufeldräumung sind im Zeitraum von nach der Ernte 
bis zum 28.02. durchzuführen und bis Baubeginn als Schwarzbrache vegetationslos zu 
erhalten. Sollte die Einhaltung dieses Zeitraumes nicht möglich sein, sind die Flächen 
unmittelbar vor Beginn der Maßnahmen erneut von einer fachkundigen Person auf ein 
Vorkommen von besetzten Fortpflanzungsstätten (Nestern) zu kontrollieren. 

Das Ergebnis ist der Naturschutzbehörde des Landkreises Kassel zur Abstimmung des 
weiteren Vorgehens vorzulegen. 
 

Aus Sicht des FB 83 – Landwirtschaft 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes ZRK 81 "Gemeinbedarf Kita Schulstraße“ ist 
erforderlich, um der Gemeinde Fuldabrück am südlichen Ortsrand den Bau einer ausrei-
chend großen Kindertagesstätte für 6 Gruppen zu ermöglichen. Der Geltungsbereich 
schließt südlich an die Schule und Feuerwehr an. 
 
Für das Vorhaben werden etwa 0,60 ha landwirtschaftliche Ackerfläche in Anspruch ge-
nommen, welche Teil einer etwa 2,18 ha großen Bewirtschaftungseinheit ist. Es handelt 
sich dabei um einen ackerbaulichen A1 Standort mit bester Eignung für ackerbauliche 
Nutzung. Der Verlust dieser hochwertigen Ackerfläche für die Ernährungssicherung wird 
unsererseits bedauert. 
Die Restfläche sollte in ackerbaulicher Nutzung verbleiben.  
 
 
Weitere Anregungen und/oder Hinweise zu o.g. Vorhaben werden nicht vorgetragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 
 
 
 

 
 
Verteiler z. K.: 
1. Gemeinde Fuldabrück 
2. 1.00 über 1.02 
3. 63 – Naturschutzbehörde   W O H 
4. 83 – Landwirtschaft   H O G 
5. Stellungnahmenübersicht 
6. z.d.A. 
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Per Email 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kassel, 22.09.2023  
 
 
Änderung des Flächennutzungsplanes ZRK 81 „Gemeinbedarf Kita 
Schulstraße“, Gemeinde Fuldabrück  
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  
 
als sonstiger Träger öffentlicher Belange nehmen wir wie folgt Stellung:  
 
Der Flächenbedarf für eine Kita mit einer Planungsgröße von rund 6.000 qm ist aus 
unserer Sicht überdimensioniert. Der Flächenbedarf ist für den Kindergarten, selbst 
bei potenziellen Erweiterungen, unangemessen groß und verstößt gegen das Gebot 
des sparsamen Umgangs von Grund und Boden.  
 
Der Flächenbedarf dürfte rund 1/3 geringer sein.  
 
Mit freundlichen Grüßen  

(Geschäftsführer)  
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Beteiligung der Abteilung Umweltschutz Kassel als Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 (1) 
Baugesetzbuch (BauGB); 
 
 
Änderung des Flächennutzungsplanes des Zweckverbandes Raum Kassel  
Änderungsbezeichnung: ZRK 81 „Gemeinbedarf Kita Schulstraße“, Dennhausen/Dittershausen  
Änderungsbereich: Gemeinde Fuldabrück  
 

Stellungnahme des Dezernates 31.1 

Altlasten: 

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt finden sich zu dem relevanten Aspekt „Altlasten“ keine Aussagen in den 
Antragsunterlagen. Ich empfehle, in jeder Bauleitplanung erforderliche Informationen zu möglichen Altlasten, 
sonstigen schädlichen Bodenveränderungen oder Grundwasserschadensfällen für einen Planungsstandort oder 
-gebiet zu erfassen und in den Antragsunterlagen zu ergänzen. 
In dem beim HLNUG geführten Fachinformationssystem Altflächen und Grundwasserschadens-fälle (FIS AG) – 
werden Informationen über Altflächen (Altablagerungen/Altstandorte) sowie Flächen mit sonstigen schädlichen 
Bodenveränderungen vorgehalten, soweit diese von den Kommunen im Rahmen ihrer gesetzlichen 
Pflichtaufgaben gemeldet oder der zuständigen Behörde auf sonstigem Wege übermittelt wurden.  
Da in den Planunterlagen keine Angabe zur Lage mit Gemarkung, Flur, Flurstücksnummer ersichtlich ist, konnte 
keine entsprechende Recherche in dem o.g. Datenbestand durchgeführt werden. Ich bitte auch diese Angaben 
zu ergänzen. 
Aus altlastenfachlicher und –rechtlicher Sicht ist somit keine abschließende Prüfung  gegeben. 
 
Bitte nehmen Sie auch folgenden Hinweis zu Altflächen (Altablagerungen oder Altstandorte im Sinne von § 2 Bundes-

Bodenschutzgesetz vom 17.03.1998 (BGBI. 98 Nr.16, S. 502) in die Planunterlagen mit auf. 
Hinweis: „Sollten bei den Bauarbeiten farbliche und geruchliche Auffälligkeiten ergeben, sind die Bauarbeiten 
unverzüglich einzustellen und das Dez. 31.1 des RP Kassel „Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, 
Bodenschutz“ zu informieren.“ 
 
 
Bodenschutz: 

Aus bodenschutzfachlicher Sicht bestehen folgende HInweise: 
Gemäß Baugesetzbuch ist mit Boden schonend und sparsam umzugehen (§ 1a Abs. 2 BauGB). Zudem ist es 

erforderlich, Vermeidung und Ausgleich von voraussichtlich erheblichen Beeinträchtigungen in der Abwägung zu 

berücksichtigen (§ 1a Abs. 3 BauGB), dies gilt grundsätzlich für Eingriffe in das Schutzgut Boden, auch nach 

Verfahren gem. § 13 BauGB.  

Darüber hinaus sind die Belange des vorsorgenden Bodenschutzes in Planungen gemäß §§ 4, 7 BBodSchG;  §§ 

1, 2 HaltBodSchG; § 1 Nr. 4 BBodSchV zu berücksichtigen  
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Die Bebauung führt zu einer Versiegelung von – im vorliegenden Fall landwirtschaftlich genutzten - Flächen, so 

dass in den Bebauungs-, Verkehrs- und Baustellenflächen die natürlichen Bodenfunktionen zerstört werden. 

In den Planunterlagen bzw. dem Umweltbericht wird das Schutzgut Boden sowie Maßnahmen zur Vermeidung, 
Minimierung und ggf. Ausgleich des Eingriffes aus meiner Sicht nicht ausreichend behandelt und sollte gemäß 
der u.a. Arbeitshilfe ergänzt werden. 
 
Fachliche Hinweise zur Berücksichtigung von Bodenschutzbelangen in der Abwägung und der Umweltprüfung 
nach BauGB in Hessen können Sie der Arbeitshilfe „Bodenschutz in der Bauleitplanung“ des Hessisches 
Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV) entnehmen (siehe 
nachfolgenden Link): 
https://umwelt.hessen.de/sites/umwelt.hessen.de/files/2021-10/bodenschutz_in_der_bauleitplanung_-_arbetshilfe.pdf 
 
Darüber hinaus weise ich auf folgende Normen hin: 

- DIN 19731 - Verwertung von Bodenmaterial 
- DIN 19639 - Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauvorhaben 
- DIN 18300 - Erdarbeiten 
- DIN 18915 - Vegetationstechnik im Landschaftsbau - Bodenarbeiten 
- DIN 18920 - Schutz von Bäumen, Pflanzenbeständen und Vegetationsflächen 

 
Auf Grund der vorgelegten Unterlagen lassen sich keine Verbots- bzw. genehmigungspflichtige Tatbestände 
erkennen, die dem o. a. Planungsvorhaben entgegenstehen würden. 
 
Diese Stellungnahme erfolgt unbeachtlich der Belange des Fachbereichs „Grundwasserschutz, 
Wasserversorgung“ meines Dezernats. 
 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag  
 

Dezernat 
Grundwasserschutz, Wasserversorgung, Altlasten, Bodenschutz  

 

Regierungspräsidium Kassel 
Am Alten Stadtschloss 1 
34117 Kassel  




